
Der Stadtrat beschloss

In der Stadtratssitzung am 12.10.2022 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Einführung eines kommunalen Energiemanagement für 
die Stadt Bautzen in Kooperation mit der Energie- und 
Wasserwerke GmbH Bautzen (EWB) BV-0421/2022

Verhinderungsvertretung des Oberbürgermeisters
BV-0425/2022

Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtrat
BV-0428/2022

Stadtratsbeschlüsse

Einführung eines kommunalen Energie-
management für die Stadt Bautzen in 

Kooperation mit der Energie- und 
Wasserwerke GmbH Bautzen (EWB)

Der Stadtrat der Stadt Bautzen beauftragt den Oberbür-
germeister mit dem Aufbau und dem kontinuierlichen 
Betrieb eines kommunalen Energiemanagements.
Die Umsetzung hat durch die Energie- und Wasserwer-
ke GmbH (EWB) zu erfolgen.

Bautzen, 12.10.2022
Karsten Vogt,Oberbürgermeister

Verhinderungsvertretung des 
Oberbürgermeisters

Im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister wird be-
stimmt, dass die Bürgermeister den Oberbürgermeis-
ter im Falle der Verhinderung in folgender Reihenfolge 
vertreten:
1. Verhinderungsvertreter: Herr Bürgermeister Dr. Böhmer
2. Verhinderungsvertreter: Frau Bürgermeisterin Nau-

mann bis zum Ende ihrer Amtszeit.
Die Vertreterreihenfolgeregelung gilt ab 13.10.2022.

Bautzen, 12.10.2022
Karsten Vogt,Oberbürgermeister

Beendigung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Stadtrat

1. Herr Roland Fleischer wird entsprechend seines An-
trags mit Ablauf des 31.10.2022 von der ehrenamt-
lichen Tätigkeit als Stadtrat entbunden.

2. Herr Martin Hottinger wird entsprechend seines An-
trages als Ersatzperson von der Übernahme der eh-
renamtlichen Tätigkeit als Stadtrat entbunden.

Bautzen, 12.10.2022
Karsten Vogt,Oberbürgermeister

Bekanntmachungen

Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung 

an Herrn Stefan Krahl
Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungs-
rechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i.V.m. 
§ 10 Abs. 1, Nr.1 und Nr. 3, und Abs. 2 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes (VwZG) sowie § 2 der Bekanntma-
chungssatzung der Stadt Bautzen wird hiermit bekannt 
gegeben, dass das Dokument der Behörde:
Stadtverwaltung Bautzen
Datum und Aktenzeichen des zuzustellenden Doku-
ments: 29.9.2022, 20.3-965-009487
Name und letzte bekannte Adresse des Adressaten:

Herrn Stefan Krahl
Uhlandstraße 6
02625 Bautzen

öffentlich zugestellt wird, da eine aktuelle Anschrift 
nicht ermittelt werden konnte und eine Zustellung im 
Ausland nicht möglich ist. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.

Das Dokument kann bei der der Stadtverwaltung Baut-
zen, Gebäude Kesselstraße 1, Zimmer 202 zu den üb-
lichen Sprechzeiten eingesehen werden.

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 

der Stadt Bautzen für das 
Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 34 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbe-
triebsverordnung – SächsEigBVO – vom 22. September 
2018 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Septem-
ber 2022 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
2021 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Baut-
zen festgestellt. Der Stadtrat beschloss, den Jahres-
überschuss in Höhe von 138.471,73 € auf neue Rech-
nung vorzutragen. Gemäß § 34 Abs. 2 SächsEigBVO 
werden hiermit der Feststellungsbeschluss und die 
Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung 
des Jahresverlusts bekannt gemacht. Weiterhin wird 
bekannt gegeben, dass die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG mit Datum vom 10. Juni 2022 einen un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Bestätigungsvermerk

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS
An den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen, 
Bautzen

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUS-
SES UND DES LAGEBERICHTS
PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Ab-
wasserbeseitigung Bautzen, Bautzen, – bestehend 
aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigen-
betrieb Abwasserbeseitigung Bautzen, Bautzen, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2021 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

 • entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Innern über kommunale Eigenbetriebe (Säch-
sEigBVO), den einschlägigen deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember sowie seiner Er-
tragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021 und

 • vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigebetriebs. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften des § 30 SächsEigBVO 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBE-
RICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR 
DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-
ten der SächsEigBVO i. V. m. den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vor-
schriften des § 30 SächsEigBVO entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der Säch-
sEigBVO zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGE-
BERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darü-
ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften des § 30 SächsEigBVO ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unserer Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus

 • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im La-
gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

 • gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um die 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-
gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

 • beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 • ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbe-
triebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

 • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 • beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs.

 • führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.“

Dresden, 10. Juni 2022
BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.: Hohmann                  gez.: Assmann
Wirtschaftsprüfer         Wirtschaftsprüferin

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Ab-
wasserbeseitigung Bautzen, bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie Lage-
bericht und dem oben zitierten Bestätigungsvermerk, 
ist auf der Internetseite der Stadt Bautzen unter folgen-
dem Link https://www.bautzen.de/buerger-rathaus-
politik/stadtverwaltung/aemter/eigenbetrieb-abwas-
serbeseitigung-bautzen zu finden.
Der Jahresabschluss 2021 kann zudem in den Geschäfts-
räumen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Baut-
zen in der Schäfferstraße 44 in 02625 Bautzen zu den 
regulären Öffnungszeiten eingesehen werden.

1 Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme                48.422.351,39 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen              40.687.215,35 €
 - das Umlaufvermögen                   7.735.112,04 €
 - Rechnungsabgrenzungsposten                 24,00 €
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1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital               30.887.397,90 €
 - den Sonderposten für Investitionszuschüsse  

2.406.713,53 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse  

7.390.248,91 €
 - die Rückstellungen                   1.331.624,17 €
 - die Verbindlichkeiten                6.406.366,88 €
1.2 Jahresgewinn/-verlust (./.)                  138.471,73 €
1.2.1 Summe der Erträge                 5.858.729,18 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen              5.720.257,45 €

2 Verwendung des Jahresgewinnes/Behandlung  
 des Jahresverlustes
2.1 bei einem Jahresgewinn 
 a) zur Verrechnung mit Verlust der Vorjahre 
 b) zur Einstellung in die zweckgebundene Rück- 
  lage
 c) zur Abführung in den Haushalt der Gemeinde
 d) auf neue Rechnung vorzutragen 138.471,73 €
2.2 bei einem Jahresverlust   
 a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 
 b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
 c) auf neue Rechnung vorzutragen  

Bautzen, 10.10.2022
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Auschreibungen

Die Große Kreisstadt Bautzen mit ca. 39.000 Einwoh-
nern ist als Zentrum der Oberlausitz ein moderner und 
attraktiver Dienstleistungs-, Wirtschafts- und Woh-
nungsstandort.

In der Stadtkämmerei, Abteilung Stadtkasse, der 
Stadtverwaltung Bautzen ist ab 1.2.2023 die Stelle

Sachbearbeiter/ 
Sachbearbeiterin 

Vollstreckung (m/w/d)
unbefristet, in Vollzeitbeschäftigung, zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
 • Einleitung und Durchführung von Zwangsmaßnah-

men zur Beitreibung öffentlich-rechtlicher und pri-
vatrechtlicher Forderungen der Stadt Bautzen

 • Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen anderer 
Gläubiger im Rahmen der Amtshilfe

 • Bearbeitung außergerichtlicher Schuldenbereini-
gungs- und Insolvenzverfahren (Anmeldung von 
Forderungen, Überwachung des Fortganges, not-
wendige Maßnahmen einleiten z.B. Feststellungs-
bescheide bei bestrittenen Forderungen)

 • Vorbereitung und Durchführung von Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen in das unbewegliche Vermögen 
(insbesondere Zwangssicherungshypotheken und 
Zwangsversteigerungen)

 • Vorbereitung der Entscheidung über Stundungen 
und Ratenzahlungsvereinbarungen (insbesondere 
Ermittlung der Voraussetzungen)

 • Vorbereitung der Entscheidung über die Nieder-
schlagung oder den Erlass von uneinbringlichen 
Forderungen

Voraussetzungen:
 • erfolgreicher Abschluss als Verwaltungsfachange-

stellte/-r oder erfolgreich abgeschlossene Fortbil-
dung Angestelltenlehrgang I oder

 • erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufs-
ausbildung und nachweislich anwendungsbereites 
Fachwissen im Bereich Mahnung/Vollstreckung

Wir erwarten von Ihnen:
 • umfassende Kenntnisse im Vollstreckungs- und In-

solvenzrecht
 • Kenntnisse u. a. folgender Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften bzw. die Fähigkeit, sich diese kurzfris-
tig anzueignen: SächsVwVG, SächsVwKG, AO, ZPO, 
InsO, SächsKAG, SächsKomHVO-Doppik, VwGO, 
OWiG, BGB, ZVG

 • souveräner Umgang mit moderner Bürokommunika-
tion, Standard- und Anwendersoftware

 • erwünscht sind Erfahrungen im Umgang mit Voll-
streckungs- und Finanzprogrammen, insbesondere 
AVVISO und Finanz+ bzw. die Fähigkeit, sich diese 
kurzfristig anzueignen

 • verhandlungssichere und sachlich überzeugende 
Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift mit 
am Verfahren beteiligten Stellen

 • sicheres Auftreten und selbständiges Handeln, 
Durchsetzungsvermögen

 • psychische Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen:
 • einen attraktiven Arbeitsplatz, eine verantwortungs-

volle und abwechslungsreiche Tätigkeit und ein 
teamorientiertes Arbeitsklima

 • tarifliche Vergütung in der Entgeltgruppe 9a nach 
dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) 
bei Erfüllung der persönlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen

 • flexible Arbeitszeiten im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten 

 • individuelle Fortbildungsmöglichkeiten zur fachli-
chen und persönlichen Entwicklung

Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen richten Sie bitte bis zum 8. November 2022 
an die Stadtverwaltung Bautzen, Personalabteilung, 
Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Kosten, die im Rahmen des Auswahlver-
fahrens entstehen, nicht übernommen werden.

Weitere Informationen zur Stadtverwaltung Bautzen 
finden Sie auf unserer Website www.bautzen.de.
Bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) und 
des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes 
(SächsDSDG) gespeichert und ausschließlich für den 
Zweck dieses Verfahrens verarbeitet und genutzt. Ver-
traulichkeit sichern wir Ihnen zu.

Die Große Kreisstadt Bautzen mit ca. 39.000 Einwoh-
nern ist als Zentrum der Oberlausitz ein moderner und 
attraktiver Dienstleistungs-, Wirtschafts- und Woh-
nungsstandort.

Im Museum der Stadt Bautzen ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine Stelle als

Wissenschaftlicher Volontär/
Wirtschaftliche Volontärin 

(m/w/d) 
mit dem Schwerpunkt 

Kunstsammlung
in Vollzeitbeschäftigung zu besetzen. 

Das Museum Bautzen ist ein Museum mit vielseitigen 
Sammlungen und den Abteilungen Archäologie und 
Naturkunde, Volkskunde, Stadtgeschichte, Kunst und 
Kulturgeschichte. Es ist eine aktive, lebendige, kom-
munale Einrichtung der Stadt Bautzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
 • Mitarbeit bei der Entwicklung von Ausstellungen
 • Recherchen zu Künstlern
 • Objekt-Recherchen in der Kunstsammlung
 • Bearbeiten des Leihverkehrs
 • Mitarbeit in Projekten zur digitalen Objektfotografie
 • Eingaben in die Datenbank des Museums (Hida 4)

Voraussetzungen:
 • abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom, Ba-

chelor oder Master) der Kunstgeschichte, der Kunst-
wissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss

Wir erwarten von Ihnen:
 • erste Erfahrungen im Bereich der Museumsarbeit
 • sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-

Anwendungen, Bildbearbeitungssoftware sowie mit 
Datenbanken (wünschenswert sind Kenntnisse im 
Umgang mit Hida 4)

 • soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Fle-
xibilität und die Fähigkeit zur kollegialen Teamarbeit

Die Ausschreibung wendet sich an Interessenten, die 
das Volontariat als Einstieg in das Berufsleben nutzen 
möchten. Während der Ausbildung am Museum erhält 
die Volontärin/der Volontär auch Einblicke in die an-
deren Bereiche des Museums. Es wird ein Festgehalt 
in Höhe von 1.600,00 EUR monatlich gezahlt. Die Ver-
tragslaufzeit beträgt zwei Jahre.
Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen richten Sie bitte bis zum 8. November 2022 
an die Stadtverwaltung Bautzen, Personalabteilung, 
Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Kosten, die im Rahmen des Auswahlver-
fahrens entstehen, nicht übernommen werden.

Weitere Informationen zum Museum der Stadt Bautzen 
finden Sie auf unserer Website www.museum-bautzen.de.
Bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) und 
des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes 
(SächsDSDG) gespeichert und ausschließlich für den 
Zweck dieses Verfahrens verarbeitet und genutzt. Ver-
traulichkeit sichern wir Ihnen zu.

Informationen

ADFC-Fahrradklima-Test 2022 – Bewerten 
Sie Bautzens Fahrradfreundlichkeit!

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet in diesem Jahr zum 
zehnten Mal statt. Der Fahrradklima-Test ist eine der 
größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und 
wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) 

durchgeführt. Das Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr fördert den ADFC-Fahrradklima-Test. Die 
Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) führt im 
Jahr 2022 erneut eine Umfrage zur wahrgenommenen 
Qualität der Radverkehrsbedingungen in deutschen 
Städten durch. Die Befragung wird online unter www.
fahrradklima-test.de durchgeführt und läuft vom 1. Sep-
tember bis zum 30. November 2022. Die Stadt Bautzen 
bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich an dem ADFC-
Fahrradklima-Test 2022 zu beteiligen. 2020 bewerte-
ten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die 
Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und Ge-
meinden. Der ADFC-Fahrradklima-Test ermittelt durch 
27 gleichbleibende Fragen die Fahrradfreundlichkeit 
vor Ort. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen, 
die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten 
im ländlichen Raum abzielen. Radfahren im ländlichen 
Raum: Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie 
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten 
mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich 
die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendle-
rinnen und Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen 
vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität 
von Kindern und Jugendlichen. Durch Teilnahme am 
Fahrradklima-Test haben Sie eine gute Gelegenheit, 
die bisherige Entwicklung im Bereich Radverkehr zu 
bewerten. Kurzum: Macht Radfahren in Bautzen Spaß 
oder bereitet es Stress? Mit Ihrer Rückmeldung haben 
Sie die Möglichkeit, eine Antwort auf diese Frage zu 
geben. Sie als „Alltagsexpertin“ oder „Alltagsexperte“ 
geben der Stadt Bautzen damit eine wichtige Rückmel-
dung. Je mehr Menschen am ADFC-Fahrradklima-Test 
2022 teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Er-
gebnisse. Daher bittet die Stadtverwaltung Sie – ob 
Vielfahrer oder Gelegenheitsfahrer – unter der ange-
gebenen Adresse im Internet an der Befragung teilzu-
nehmen. Mit Ihrer Beteiligung unterstützen Sie unsere 
Stadt im deutschlandweiten Vergleich und tragen dazu 
bei, weitere Verbesserungspotenziale zu erkennen so-
wie bisher erreichte Ziele entsprechend zu würdigen. 
Die Umfrage dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Wenn Sie 
sich zur Teilnahme entscheiden, können Sie den Fra-
gebogen online unter www.fahrradklima-test.de aus-
füllen. Zusätzliche Informationen zur Umfrage erhalten 
Sie unter der angegebenen Adresse im Internet.

Stadtradeln 2022 – Wir sagen danke! 

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für 
mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die 
Stadt Bautzen war in der Zeit vom 5. bis 25. Septem-
ber 2022 wieder mit dabei. In diesem Zeitraum konn-
ten alle, die in Bautzen leben, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen bei der 
Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mitma-
chen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Beim 
Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am Fahr-
radfahren und vor allem darum, möglichst viele Men-
schen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu 
gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. An der Kampagne haben in diesem Jahr 72 
Radelnde teilgenommen. Das Durchschnittsalter aller 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag bei 41 Jahren. 
Die Teilnehmenden haben in diesem Jahr gemeinsam 
14.155 km mit dem Fahrrad „erradelt“ und dadurch 
2,180 t CO2 vermieden. Für den aktiven Beitrag aller 
Radelnden zum Erreichen dieses tollen Ergebnisses 
möchten wir uns herzlich bedanken! Alle Informatio-
nen sind abrufbar unter www.stadtradeln.de/bautzen.

Interessen der Wirtschaft im 
städtischen Fokus

Am 30. September 2022 hatte Oberbürgermeister Kars-
ten Vogt die Interessenvertreter der Wirtschaft zu einer 
Gesprächsrunde ins Rathaus eingeladen. Neben dem 
Informationsaustausch standen Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit im Mittelpunkt. Im Ergebnis wurden 
quartalsmäßige Treffen dieser Art und erste inhaltliche 
Schwerpunkte vereinbart. Der nächste Termin findet 
Mitte Dezember statt.

Stellenausschreibung der 
Beteiligungs- und Betriebsge-
sellschaft Bautzen mbH

Die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen 
mbH ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Bautzen 
und versteht sich als regionaler Dienstleister mit breit-
gefächerten Geschäftsfeldern.

Für unseren Geschäftsbereich „Saurierpark/Irrgarten“ 
suchen wir eine

Technische Fachkraft (w/m/d)
in Vollzeit 40h/Woche

Werde jetzt Teil unseres Teams!

Aufgaben:
 • Du kümmerst Dich um die technischen Anlagen im 

Saurierpark und im Irrgarten, bist versiert im Um-
gang mit Steuerungstechnik, Energieversorgung, 
Medientechnik und Wassertechnik o.ä.

 • Du hast Spaß daran, das Projektmanagement bei 
der Umsetzung neuer Attraktionen zu unterstützen

 • Der perfekte Aufenthalt unserer Besucher steht für 
Dich im Vordergrund

 • Allgemeine Instandhaltungsarbeiten im Tagesge-
schäft erledigst Du mit Freude

 • Die Einhaltung der definierten Qualitätsanforderun-
gen im Saurierpark ist für Dich selbstverständlich

 • Regelmäßige Parkbegehungen (z. B. Kontrolle der 
technischen Anlagen und Spielgeräte) gehören für 
Dich zum Arbeitsalltag

Profil:
 • Du bist handwerklich talentiert und hast eine abge-

schlossene technische Berufsausbildung vorzugs-
weise im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik o. ä.

 • Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und arbei-
test selbstständig

 • Du bist flexibel und teamfähig und bringst die Be-
reitschaft zur Sonn- und Feiertagsarbeit sowie fle-
xiblen Arbeitszeitgestaltung mit

 • Du hast ein sicheres, aufgeschlossenes und freund-
liches Auftreten

 • Du hast ein gutes Einfühlungsvermögen im Umgang 
mit den Besuchern

 • Du bist neugierig und lernst auch gerne noch etwas 
dazu

 • In Deinem Arbeitsalltag hältst du die Kosten immer 
im Blick

 • Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Ausdauer 
zeichnen Dich aus

 • Du bist im Besitz des Führerscheins (Klasse B, wei-
tere sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig)

Perspektiven:
 • Stabilität und angenehme Arbeitsatmosphäre
 • orts- und branchenübliche Bezahlung
 • interessantes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Gestal-

tungsmöglichkeiten
 • betriebliche Altersvorsorge
 • Gesundheitsmaßnahmen im Rahmen des betrieb-

lichen Gesundheitsmanagements
 • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Du bist interessiert?
Dann sende uns bitte Deine vollständigen und aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 
möglichen Eintrittsdatums gern per E-Mail (in einem 
Dokument, PDF) zu.

Deine Ansprechpartner für Bewerbungen und Fragen:
Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH, 
Personal, Frau Lange/ Frau Robel, Schäfferstraße 44, 
02625 Bautzen, Tel. 03591 464444, E-Mail: personal@
bb-bautzen.de

Hinweise: Kosten, die im Rahmen des Auswahlverfah-
rens entstehen, können nicht übernommen werden. 
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung 
der EU-DSGVO, des SächsDSG und des SächsDSDG 
bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens gespeichert 
und nur für den Zweck dieses Verfahrens verarbeitet 
und genutzt.

Straßenreinigung

Reinigungsdatum  Straße

Dienstag, 25. Oktober  Adolf-Kolping-Straße
 Albert-Einstein-Straße

Mittwoch, 26. Oktober Parkplätze Gesundbrunnen-
ring HSNr. 30 bis 44 Ecke 
Albert-Einstein-Straße

 Wilhem-Ostwald-Straße 

Die nächste Sitzung des Stadtrates 
findet am Mittwoch, dem 30. Novem-
ber 2022, 16.00 Uhr, im Stadtrats-
saal, Gewandhaus, Innere Lauen-
straße 1, statt.


